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H: Ö. Secretarius und Referenbarius: dan zu disem actu Kuth. Caesarea
et £trd)i Ducali Cretrter Notarius publicus.

(mit einem XDappertfiegel auf Papier über schwarzgelben seidenen
Heftfäden, die das Datum verdecken.)^

6. Ungarische Gesetzartikel I—lll vom Jahre 1722/23.
Turba, O. pragm. Sanktion S. 166 ff. im Urtext und deutscher Übersetzung,

hier nach Bernatzil, Vst. versass.-Ges. S. 24—31.
(Art. I.) Die Stände haben ersehen, wie sehr der König besorgt ist für die

Erhaltung und Wohlfahrt Ungarns und feiner Nebenländer sowie „für die
Herstellung einer für alle Fälle und insbesondere auch gegen
fremde Gewalt und für die Aufrechterhaltung der inneren Ruhe
dienenden Vereinigung (unio) mit den benachbarten Königreichen
und (Erbländern". Sie danken ihm hiefür wie für die freiwillig von ihm
angebotene Bestätigung ihrer Privilegien und Gesetze ... (§ 1) in gleicher
ID eise dafür, daß als auch das weibliche Geschlecht des Durchlauchtigsten
Hauses Österreich bis zum Husfterben desselben und seiner Nachkommen
durch einen einhelligen und freien Beschluß der gesamten Stände des König¬
reiches und der damit verbundenen Nebenländer zur Nachfolge in der
königlichen Krone von Ungarn und den Ländern, Königreichen und Pro¬
vinzen , welche zu derselben heiligen Krone gehören, für berechtigt erklärt
und durch eine feierliche, an Se. geheiligte k. u. k. Majestät nach IDien
abgeordnete Gesandtschaft berufen worden war;

(§ 2.) Mlerhöchstdieselbe nicht nur dieses Anerbieten so liebevoll, gnädig
und gerne anzunehmen und die ehrfurchtsvollen und heilsamen Beschlüsse
der getreuen Stände zu genehmigen geruhte ;

(§ 3) sondern auch Seinen Willen kundgab, daß diese (Erbfolge in bezug
auf die heilige Krone des Königreiches Ungarn und die damit verbundenen
Länder, Königreiche und Provinzen nach demselben Rechte der (Erstgeburt,
wie bet dem männlichen Geschlechte, in Gemäßheit der in den übrigen
(Erbköntgretchen und Ländern Sr. geheiligten Majestät in und außer Deusch-
land durch flllerhöchstdiefelbe Bestimmten, festgesetzten, kundgemachten und
angenommenen Ordnung, untrennbar und unter Bevorzugung des männ¬
lichen Geschlechtes bei gleichem Verwandtschaftsgrade in derselben Linie ge¬
regelt, gewahrt und beobachtet werde;

(§ 4.) so daß jener weibliche oder männliche (Erbe, welcher in Gemäß¬
heit der ermähnten, im Durchlauchtigsten Haufe Österreich anerkannten Ord¬
nung der (Erstgeburt (Erbe der genannten Königreiche und Länder des Durch¬
lauchtigsten Hauses Österreich wird, infolge eben desselben, für diesen und

1 Die obige „pragm. S." war als reines Hausgesetz im besten Fall für die
„deutschen (Erblonde" gültig. Doch entschloß man sich später, es den Ständen
zur Annahme vorzulegen. 3n Ungarn war eine solche Zustimmung zur Gültig¬
keit unbedingt notwendig. Die folgende Hummer zeigt, in welcher Form sie zu¬
stande kam.


